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Fortsetzung auf Seite 4

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110

Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112

Rufnummer Krankentransport: 19222

Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117

Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70

Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116

Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-1792 (Gemeinde) 
 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr

Denzlinger Nachrichten
AMTSBLATT DER GEMEINDE DENZLINGEN

Rathaus Denzlingen 
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon 0 76 66 / 6 11-0 · Fax  0 76 66 / 611-1371
E-Mail: gemeinde@denzlingen.de 
Internet: www.denzlingen.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag  8.00–12.00 Uhr 

und Donnerstag 15.00–18.00 Uhr

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die Verbandsversammlung des 
Gemeindeverwaltungsverbands 
Denzlingen, Vörstetten und 
Reute hat am 27.07.2022 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf 
der 4. Flächennutzungsplanän-
derung „Gewerbeentwicklung 
westlich Unterreute“ gebil-
ligt und beschlossen, diesen 
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich auszulegen. 

Ziele und Zwecke der Planung
Die Firma SICK AG beabsichtigt 
aufgrund der Unternehmens-
entwicklung den Unternehmens-
standort in Reute weiterauszu-
bauen. Neben der Firma SICK 
AG, besteht auch bei weiteren 
ortsansässigen klein- und mittel-
ständischen Unternehmen der 
Bedarf nach zusätzlichen Flächen 
zur Unternehmenserweiterung. 
Da die Flächenreserven im rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan 
2020 des Gemeindeverwaltungs-
verbands Denzlingen, Vörstetten 
und Reute für Reute nicht ausrei-
chen, um den akuten Gewerbe-
flächenbedarf zu decken, wurde 
am 18.07.2018 das Verfahren 
zur 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplans „Gewerbeent-
wicklung westlich Unterreute“ 
eingeleitet. Mit der 4. Änderung 
des Flächennutzungsplans west-
lich des Ortsteils Unterreute soll 
der künftige Flächenbedarf der 
ortsansässigen Unternehmen 
am Standort Reute befriedigt 
und der Gewerbestandort Reute 
im Ergebnis nachhaltig gestärkt 
werden.  

Lage des Plangebiets
Der Geltungsbereich der 4. FNP-
Änderung liegt im Westen der 
Gemeinde Reute und schließt 
an den bestehenden Standort 
der SICK AG sowie weitere ge-

werblich genutzte Flächen an. 
Das Plangebiet wird in drei Teil-
bereiche untergliedert. Der Teil-
bereich südlich der Kreisstraße 
(rd. 4,1 h als gewerbliche Bauflä-
che und rd. 0,1 h als öffentliche 
Grünfläche für naturschutzrecht-
lichen Ausgleich) soll der Stand-
orterweiterung der SICK AG die-
nen, der Teilbereich nördlich der 
Kreisstraße (ca. 1,8 ha) soll wei-
teren ortsansässigen Unterneh-
men Erweiterungsmöglichkeiten 
bieten. Südöstlich der bereits im 
FNP dargestellten gewerblichen 
Entwicklungsfläche R3a wird ein 
weiterer Teilbereich mit rd. 0,27 h 
in das Plangebiet aufgenommen, 
um dort künftig eine öffentliche 
Grünfläche als naturschutzrecht-
liche Ausgleichsfläche darzustel-
len. Der Änderungsbereich wird 
im Norden, Westen und Süden 
von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und im Osten durch das 
Firmengelände der Firma Sick 
sowie die Kreuzmattenstraße im 
begrenzt. 
Im Einzelnen gilt der Lageplan 
vom 27.07.2022. Der Planbereich 
ist im folgenden Kartenaus-
schnitt dargestellt: 

Der Entwurf der 4. Flächennut-
zungsplanänderung wird mit 
Begründung, Flächensteckbrief, 
Umweltbericht und Erläute-
rungsbericht mit hydraulischen 
Nachweisen vom 

15.08.2022 bis einschließlich 
30.09.2022 (Auslegungsfrist)

in den Rathäusern aller drei Mit-
gliedsgemeinden während der 
üblichen Dienstzeiten (Öffnungs-
zeiten) öffentlich ausgelegt.
•	 	Rathaus der Gemeinde Denz-

lingen, Bauamt, Hauptstraße 
110, 79211 Denzlingen; Dienst-
zeiten: Montag bis Freitag, 
vormittags von 08:00 Uhr bis 

12:00 Uhr, Donnerstagnach-
mittag von 15:00 Uhr bis 18:00 
Uhr; 

•	 	Rathaus der Gemeinde Reute, 
Hinter den Eichen 2, 79276 
Reute; Dienstzeiten: Montag, 
Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag jew. vormittags von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Frei-
tag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr, 
Dienstagnachmittag von 16:00 
Uhr bis 18:30 Uhr.

•	 	Rathaus der Gemeinde Vör-
stetten, Freiburger Straße 
2, 79279 Vörstetten; Dienst-
zeiten: Montag bis Freitag, 
vormittags von 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr, Donnerstagnach-
mittag von 15:00 Uhr bis 18:00 
Uhr

Aufgrund der dynamischen Ent-
wicklung um das Corona-Virus 
(SARS-CoV-2) ist es jedoch ggf. 
erforderlich, dass die Zugänglich-
keit des Rathauses eingeschränkt 
wird. Der Dienstbetrieb der Ge-
meindeverwaltungen bleibt aber 
aufrechterhalten, so dass die Ein-
sichtnahme in die ausgelegten 
Planunterlagen möglich ist. Bitte 
beachten Sie hierzu die Veröf-
fentlichungen im Amtsblatt, auf 
den jeweiligen Homepages oder 
am jeweiligen Rathauseingang.
Die Beteiligungsunterlagen fin-
den Sie ab dem 15.08.2022 auf 
den Internetseiten der Gemein-
de Denzlingen unter https://
www.denzlingen.de/eip/pa-
ges/bebauungsplaene-im-
verfahren.php (www.denzlin-
gen.de  Planen & Bauen  
Bauleitplanung und Gemein-
deentwicklung  Bauleitplä-
ne im Verfahren) 
der Gemeinde Vörstetten unter 
https://www.voerstetten.de/
eip/pages/oeffentliche-be-
kanntmachungen.php (www.

voerstetten.de  Aktuelles  
Öffentliche Bekanntmachun-
gen) sowie 
der Gemeinde Reute unter ht-
tps://www.reute.de/unsere-
gemeinde/bekanntmachun-
gen (www.reute.de  Unse-
re Gemeinde  Informativ  
Bekanntmachungen) sowie 
unter https://www.reute.de/
index.php?id=1160 (www.
reute.de  Rathaus & Service 
 Aus dem Rathaus). 

Folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen sind verfüg-
bar und Bestandteil der ausge-
legten Unterlagen: 
•	 Umweltbericht vom 
12.07.2022 (Peter Lill, Fachbüro 
für Umweltplanung und Natur-
schutz, Freiburg) 
Diese Unterlage enthält die fol-
genden Arten umweltbezogener 
Informationen mit folgenden 
Darstellungen wesentlicher Aus-
wirkungen und Maßnahmen zur 
Minderung und zum Ausgleich 
dieser Auswirkungen: 
1. auf die Flora und Fauna: 
Informationen zum potentiellen 
Vorkommen geschützter Tier-
gruppen und Tierarten sowie 
Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen beziehungs-
weise Biotope (insbesondere 
Aussagen zur Auswirkung auf 
Pflanzen bzw. den Lebensraum 
bestimmter Arten. Diese sind v. 
a. Vögel, Fledermäuse, Insekten 
(Helmazurjungfer, Feuerfalter, 
Nachtkerzenschwärmer) und 
Amphibien),
2. auf den Boden: 
Informationen zu Auswirkungen 
der Flächenversiegelung
3. auf das Landschaftsbild: 
Informationen zu Auswirkungen 
als Folge der Bebauung
4. auf das Klima / Luft: 
Informationen zu lokalklimati-
schen Veränderungen  
5. auf den Menschen, Kultur- 
und Sachgüter: 
Informationen zu Auswirkungen 
durch Verkehrsimmissionen und 
auf die Erholungsfunktion sowie 
Auswirkungen auf archäologi-
sche Kultur- und Sachgüter 
6. auf das Wasser:
Informationen zu den Auswir-
kungen auf das Schutzgut Was-
ser (insbesondere Aussagen zur 
Grundwasserneubildung und zur 
Lage des Plangebiets im Bereich 
kontinuierlicher Überschwem-
mungsflächen - HQ100 und HQ-
extrem)
7. auf Schutzgebiete: 
Informationen zu nicht erwar-
teter, direkter Beeinträchtigung 
angrenzender Schutzgebiete

•	 Antrag auf Ausnahme nach 
§ 78 (2) WHG – Erläuterungs-
bericht mit hydraulischen 
Nachweisen vom 27.06.2022 
(BIT Ingenieure, Freiburg)
Aussagen zu hydrologischen Ver-
hältnissen, hydraulischen Nach-
weisen und Erläuterungen zu 
den Voraussetzungen nach § 78 
(2) WHG. 
Bestandteil der ausgelegten 
Unterlagen sind auch die nach 
Einschätzung des Gemeindever-
waltungsverbands wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen: 

– Landratsamt Emmendingen 
– Untere Naturschutzbehörde, 
Stellungnahme vom 19.12.2019: 
Alle Möglichkeiten zum flächen-
sparenden Bauen müssen ge-
nutzt werden müssen. 
– Landratsamt Emmendingen 
– Untere Naturschutzbehörde, 
Stellungnahme vom 19.12.2019: 
Die Ergebnisse des Umweltbe-
richts sind methodisch korrekt er-
mittelt und plausibel. Schutzge-
biete oder gesetzlich geschützte 
Biotope sind nicht betroffen. 
– Landratsamt Emmendingen – 
Untere Wasserbehörde, Stellung-
nahme vom 13.12.2019: Ein Teil 
der Erweiterungsfläche des FNP 
befindet sich nach den Hochwas-
sergefahrenkarten im festgesetz-
ten Überschwemmungsgebiet 
(HQ100). Nach § 78 (1) Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) ist die 
Ausweisung neuer Baugebiete 
im Außenbereich - im konkreten 
Fall die 4. Änderung des FNP - 
nicht zulässig. 
– Landratsamt Emmendingen 
– Untere Wasserbehörde, Stel-
lungnahme vom 13.12.2019: Die 
Rahmenbedingungen für die 
Niederschlagsentwässerung des 
Plangebiets sind als sehr ungün-
stig einzustufen. Dementspre-
chend sollte unbedingt ein Ent-
wässerungskonzept aufgestellt 
werden.
– Landratsamt Emmendingen 
– Untere Wasserbehörde, Stel-
lungnahme vom 13.12.2019: Es 
wird gebeten, das fachtechnisch 
abgegrenzte Wasserschutzge-
biet Mauracher Berg - Teninger 
Allmend in den textlichen und 
zeichnerischen Teil des Flächen-
nutzungsplans aufzunehmen.
– Landratsamt Emmendingen 
– Untere Wasserbehörde, Stel-
lungnahme vom 13.12.2019: 
Der südliche Teil des Plangebiets 
befindet sich innerhalb des ab-
gegrenzten Bodenbelastungs-
gebiets durch den historischen 
Bergbau (großflächig siedlungs-
bedingt erhöhte Schadstoffge-
halte in Böden). 
– Landratsamt Emmendingen 
– Landwirtschaftsamt, Stellung-
nahme vom 13.12.2019: Flächen 
südlich K5130: Es handelt sich um 
landwirtschaftliche Nutzflächen, 
die in der digitalen Flurbilanz als 
Grenzflur ausgewiesen sind, d. h. 
überwiegend landbauproblema-
tische Flächen. Flächen nördlich 
K5130: Es handelt sich um land-
bauwürdige Flächen mit guten 
Böden (Ackerzahlen von 54 - 60), 
die der Vorrangflur Stufe 1 zuge-
ordnet sind. 
– Landratsamt Emmendingen 
– Landwirtschaftsamt, Stellung-
nahme vom 13.12.2019: Laut § 
1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund 
und Boden sparsam umgegan-
gen werden; dabei sind zur Ver-
ringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen Bodenversiegelun-
gen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. 
– Regierungspräsidium Frei-
burg – Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau, Stel-
lungnahme vom 28.11.2019: Im 
Umweltbericht wird auf die Lage 
des nördlichen Teilabschnitts des 
geplanten Gewerbegebiets in-
nerhalb der Zone IIIB des rechts-

kräftigen Wasserschutzgebiets 
„WSG-Mauracher Berg Tb III + 
IV“ (WSG-Nr. 316-067) hingewie-
sen. Zudem befindet sich der süd-
liche Teilabschnitt des geplanten 
Gewerbegebiets in der Zone IIIB 
des fachtechnisch abgegrenzten 
Wasserschutzgebiets „WSG Mau-
racherberg - Teninger Allmend“. 
– Regionalverband Südlicher 
Oberrhein, Stellungnahme vom 
06.12.2019: Auch in Gewerbege-
bieten ist entsprechend § 1a (2) 
BauGB sparsam mit Grund und 
Boden umzugehen. 
– Stellungnahme aus der Öf-
fentlichkeit vom 22.04.2019: 
Es handelt sich um ein Wasser-
schutzgebiet. Durch weitere Be-
bauung wird das Grundwasser 
verdrängt mit der Folge „das 
Grundwasser steigt“.
– Stellungnahme aus der Öf-
fentlichkeit vom 22.04.2019: Be-
einträchtigung der Wohnquali-
tät durch den sich zwangsläufig 
ergebenden Lärmspiegel und 
gegebenenfalls Wohngebäude-
schäden durch die Baumaßnah-
men. 
– Stellungnahme aus der Öf-
fentlichkeit vom 22.04.2019: 
Beeinträchtigung von Flora und 
Fauna.
– Stellungnahme aus der Öf-
fentlichkeit vom 22.04.2019: 
Falls sich die Fa. bis an die Wohn-
grundstücke erweitert, wird 
wohl mit erheblich verminder-
tem Schallschutz (3. + 4. Gleis) zu 
rechnen sein. 

Während der Auslegungs-
frist können Stellungnahmen 
– schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift – bei den drei Mit-
gliedsgemeinden (Anschriften 
s.o.) sowie per E-Mail an sekreta-
riat.bauamt@denzlingen.de ab-
gegeben werden. Aufgrund der 
aktuellen Maßnahmen um die 
Bekämpfung des Corona-Virus 
(SARS-CoV-2) bitten wir darum, 
die Stellungnahmen möglichst 
per Post zu senden. Da das Er-
gebnis der Behandlung der Stel-
lungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die punk-
tuelle Flächennutzungsplanän-
derung unberücksichtigt bleiben 
können. 
Ferner wird darauf hingewiesen, 
dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes in einem Rechtsbehelfs-
verfahren nach § 7 Absatz 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend 
machen können.

Denzlingen / Vörstetten / Reute, 
den 04.08.2022

gez. Markus Hollemann
Verbandsvorsitzender 
Gemeindeverwaltungsverband 
Denzlingen, Vörstetten und Reute

Öffentliche Bekanntmachung
Beschluss der Offenlage 4. Flächennutzungsplanänderung  

„Gewerbeentwicklung westlich Unterreute“ (Gemeinde Reute)
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Feuer aufgrund hoher Waldbrandgefahr
in und an den Wäldern verboten
Durch die langanhaltende Trockenheit in den vergangenen Wochen, ver-
bunden mit teils kräftigem Wind und den hohen Temperaturen, steigt die
Waldbrandgefahr nach Einschätzung sowohl des Deutschen Wetterdiens-
tes als auch des Kreisforstamts Emmendingen deutlich. Das Landratsamt
Emmendingen hat deshalb mit einer Polizeiverordnung sämtliches Feuer-
machen im Wald und im Abstand von weniger als 100 Metern zum Wald
ab dem 13. Juli 2022 und bis auf Weiteres untersagt. Dies betrifft insbeson-
dere auch die öffentlichen Grillstellen im und am Wald. Das Landratsamt
weist zusätzlich darauf hin, dass grundsätzlich in der Zeit vom 1. März bis
31. Oktober im Wald nicht geraucht werden darf. Denn ein kleiner Funken
reicht schon aus, um Gras oder trockenes dünnes Holz zu entzünden. Auch
heiße Autoteile (z.B. Katalysator) können Ursachen für Brände im und am
Wald sein. Die Polizeiverordnung zum Feuerverbot ist online einsehbar
unter https://www.landkreis-emmendingen.de/aktuelles/bekanntma-
chungen.

Bürgersprechstunde August 2022
Die Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Markus Hollemann findet per
Videotelefonie, am Telefon oder im Rathaus statt:
- Donnerstag, 11. August, 15.30 bis 16.30 Uhr;
Jugendsprechstunde: Dienstag, 16. August, 14 bis 15 Uhr.
Für eine Videotelefonie werden ein Mikrofon und eine Kamera am PC bzw.
ein Handy benötigt. Hier erhalten Sie nach der Anmeldung einen entspre-
chenden Link.
Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an Frau Sator oder Frau Hu-
ber, Telefon 07666 / 611-1201 oder -1202.

Abfallabfuhr

Montag, 8. August:
Gelbe Säcke im Bezirk 1 und Bezirk 2.
Mittwoch, 10. August:
Abfallgefäße (35-Liter- bis 1,1-Kubikmeter-Behälter).

Wichtige Informationen aus der Mediathek Denzlingen!

Die geplante FreiTagZeit-Veranstaltung „Coffee to read“ am morgigen 5. Au-
gust fällt leider aus.
Momentan hat die Mediathek mittwochs ab 13 Uhr geschlossen.

Öffentlich zugänglicher Streuobstzensus gibt genaue
Auskunft über Streuobstbestände

Im Geoinformationssystem des Landkreises Emmendingen können nun in
den kartierten Kommunen die Streuobstbestände baumscharf mit den Zu-
standsdaten für die einzelnen Bäume abgerufen werden. Der Streuobstzen-
sus im Landkreis Emmendingenwurde im Jahr 2019 initiiert, um den Ertrags-
und Pflegezustand sowie den Naturschutzwert des vorhandenen Streuobst-
bestandes beurteilen zu können. Insgesamt wurden im Projekt rund 27.624
StreuobstbäumeaufdensiebenGemarkungenDenzlingen,Maleck,Mundin-
gen, Reute, Vörstetten, Weisweil und Wyhl erfasst und beschrieben. Für je-
den einzelnen Streuobstbaum wurde die Obstart, Standort, Nutzbarkeit,
Größe, Erhaltungszustand, Ertragsfähigkeit und die ökologische Wertigkeit
beschrieben. Damit ist eine detailreiche Grundlage gelegt worden, um ein
umfassendes Verbundsystem zur Nutzung und dem Erhalt für diesen ökolo-
gisch wertvollen Lebensraum zu schaffen. Der Streuobstzensus kann von
allen Bürgerinnen und Bürgern eingesehen werden: https://www.landkreis-
emmendingen.de/kreiskarte.

Öffnungszeiten Kreisímpfstützpunkt Kenzingen im August

Der Kreisimpfstützpunkt in Kenzingen (Industriestraße 26 im ehemaligen
Aldi-Markt) ist im August jeden Mittwoch wieder von 16 bis 19 Uhr geöffnet.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Impfungen werden für Kinder ab
zwölf Jahren sowie Jugendliche und Erwachsene ausschließlich mit dem
Impfstoff von Biontech-Pfizer ausgeführt. Es werden Erst- und Zweitimpfun-
gen sowie die Booster-Impfung (3. Impfung) und Viertimpfungen angeboten.
Bitte beachten: Viertimpfungen sind im Kreisimpfstützpunkt Kenzingen erst
für Personen ab 70 Jahren möglich sowie für Beschäftigte in medizinischen
und Pflegeeinrichtungen, außerdem für Bewohnerinnen und Bewohner so-
wie Betreute in Einrichtungen der Pflege und Menschen mit Immunschwä-
che ab fünf Jahren. Weitere Informationen: www.landkreis-emmendin-
gen.de.

5. August: Doris Duma (80).
7. August: Mario Malossi (70); Roland Hehn (70).
8. August: Mara Rosic (70).
9. August: Heide Mayer-Eckardt (80); Petra Schirm (75).
11. August:Heinz Haberstroh (85); Roland Doleschal (80); Rodica Draghiciu
(75).

INFORMATIONEN

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

DIE GEMEINDE DENZLINGEN GRATULIERT

Immer gut informiert!

Der Gemeinderat der Gemeinde Denz-
lingen hat am 26.07.2022 die Aufstellung 
des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvor-
schriften „Käppelematten – 1. BA“ nach § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen 
und einen entsprechenden Bebauungspla-
nentwurf als Grundlage für die Durchfüh-
rung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB gebilligt. Der Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Käppelemat-
ten – 1. BA“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Ziele und Zwecke der Planung
Das Gesamtgebiet „Käppelematten/
Unter’m Heidach“ ist die einzige größere 
geplante Wohnbaufläche auf dem Gebiet 
der Gemeinde Denzlingen. Die Entwicklung 
der Fläche ist abschnittsweise vorgesehen. 
Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen 

Voraussetzungen für eine Aufsiedelung 
für einen ersten Bauabschnitt des Gebiets 
„Käppelematten“ soll ein entsprechender 
Bebauungsplan aufgestellt werden.

Lage des Plangebiets

Das ca. 4,05 ha große Plangebiet befindet 
sich im Osten der Gemeinde Denzlingen, 
überwiegend im bisher unbebauten Au-
ßenbereich im Gewann Käppelematten. 
Westlich und nördlich wird das Plangebiet 
durch die Waldkircher bzw. Glottertalstra-
ße begrenzt. Südlich grenzt das Gebiet an 
die Bestandsbebauung an der Waldkircher 
Straße und östlich an landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen an.

Im Einzelnen gilt der Abgrenzungsplan 
vom 10.05.2022. Die genaue Abgrenzung 
des Plangebiets ergibt sich aus der folgen-
den Plandarstellung:

Der Vorentwurf des Bebauungsplans wird 
mit Kurzbegründung und Umweltsteck-
brief 

vom 12.08.2022 bis 
einschließlich 30.09.2022

im Rathaus Denzlingen, Hauptstraße 110, 
79211 Denzlingen während der üblichen 
Dienstzeiten (Dienstzeiten: Montag bis 
Freitag, vormittags von 08.00 Uhr bis 12.00 
Uhr, Donnerstagnachmittag von 15.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr) im Flur des Verbandsbauam-
tes im 2. OG, neben dem Büro Zimmer Nr. 
305 öffentlich ausgelegt. Ergänzend kön-
nen weitere Termine vereinbart werden 
(Tel. 07666/611-1701).

Alle Unterlagen können auch ab dem 
12.08.2022 auf der Homepage der Gemein-
de Denzlingen unter www.denzlingen.
de ( Planen, Bauen & Verkehr  Bau-
leitplanung und Gemeindeentwicklung  
Bauleitplanung im Verfahren) bzw. https://
www.denzlingen.de/eip/pages/bebauungs-
plaene-im-verfahren.php eingesehen wer-
den. 

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen – schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift – bei der Gemeinde (Anschrift 
s.o.) sowie per E-Mail an t.reichenbach@
denzlingen.de abgegeben werden. Zur 
Ergebnismitteilung nach Behandlung der 
Stellungnahmen im Gemeinderat ist die 
Angabe der Anschrift der Verfasser zweck-
mäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben kön-
nen. 

Denzlingen, 04.08.2022

gez. Markus Hollemann
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss und Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 

zum Bebauungsplan „Käppelematten – 1. BA“ mit örtlichen Bauvorschriften

Darstellung des Plangebiets, o. M.

Fundsachen 
Folgende, nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden im Fund-
büro Rathaus Denzlingen abgegeben. Die evtl. Eigentümer können 
sich mit uns telefonisch in Verbindung setzen (Telefon 611-1330, 
-1331, -1332).

Fundnr. Kategorie Fundsache Funddatum 

147/2022 Sonstiges Geldbeutel, schwarz mit Geldinhalt 25.07.2022

148/2022 Schmuck Ring, silber mit schwarzem Stein, Modering 23.07.2022

149/2022 Fahrrad Kinderfahrrad, Wheeler, Proline, rot 27.07.2022

150/2022 Schlüssel Schlüsselbund mit Transponder, 
  1 x BKS, 2 x Hekna, Transponder 28.07.2022

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fund-
sachen, falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 
6 Monaten nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro auf die 
Finderin/den Finder oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf 
die Gemeinde des Fundortes übergeht. 
Nutzen Sie auch die Online-Suche über unsere Homepage. Über 
„Fundinfo“ werden alle in Denzlingen abgegebenen Fundgegen-
stände angezeigt (die Suche funktioniert auch deutschlandweit). 
Den Link finden Sie über www.denzlingen.de Rubrik Rathaus/Bür-
gerservice/Fundbüro. 

Der Klimaschutzbeirat trifft sich 
am Samstag, 6. August, 10–13 Uhr 

im Quartierstreff Sommerhof, 
Schwarzwaldstr. 1 in Denzlingen. 

Themenfelder sind Mobilität, Energie, 
Ortsentwicklung, nachhaltig leben und 

Bildung. Alle bereits Aktiven und alle, die sich 
für den Klimaschutz interessieren, sind herzlich 

eingeladen, vorbeizukommen.

Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt.
Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert. Das DRK 
bittet dringend zur Blutspende.

Aufgehobene Corona-Restriktionen und die ohnehin höhere 
Mobilität der Menschen innerhalb der Urlaubs- und Ferienzeit 
wirken sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus. 

Nur eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Ver-
letzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit (Blutplättchen 
sind nur bis zu 4 Tage haltbar) sind Patienten auf das kontinuier-
liche Engagement der Blutspender/innen angewiesen. 

Derzeit zählt jede Blutspende! Das DRK bittet alle Spendewilligen 
sich in den nächsten Tagen einen Termin zur Blutspende einzu-
planen.

Nächster Blutspendetermin: 

           Montag, 08.08.2022 
           von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
           Kultur&Bürgerhaus, Stuttgarter Straße 30
           79211 DENZLINGEN

Alle Lebensretter aufgepasst: 
Jede/r Blutspender/in, der eine/n Erstspender/in zur Blutspende 
mitbringt, wird vom DRK-Blutspendedienst mit Lebenszeit in 
Form einer Kinokarte für sich und den neue/n Lebensretter/in 
beschenkt.

Alle verfügbaren Termine 
online unter: termin-
reservierung.blutspende.
de 

Weitere Informationen: Alle 
geltenden Regeln und mög-
liche Wartezeiten infolge 
einer Corona-Infektion 
finden Sie unter:
www.blutspende.de/corona. 

Informationen rund um die 
Blutspende bietet der DRK- 
Blutspendedienst auch über 
die kostenfreie Service-Hot-
line 0800 - 11 949 11

 

 

Schwätze * Babbeln * Klönen 
  

„„DDeennzzlliinnggeerr  ttrreeffffeenn  DDeennzzlliinnggeerr““  
  

Dienstag, 9. August & 13. September 2022  
18:00 Uhr im Restaurant Filou 

Kohlerhof 8, Denzlingen 
  

Die A I V reserviert jeden 2. Dienstag im Monat einen Tisch im Filou 
für Neubürger und heimische Denzlinger. Sie sind herzlich einladen 
vorbei zu schauen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach dazusetzen! 


